
 

 

 

 

 
 Lebenswerk für die nächste Generation erhalten  

 Durch professionelle Nachlassplanung frühzeitig 
Weichen stellen 

 
Frankfurt/Main, 10. Februar 2011 – Das Erbschaftsvolumen in Deutsch-
land nimmt stetig zu. Nach einer Schätzung der Unternehmensberatung 
BBE werden im Zeitraum 2009 bis 2014 jährlich durchschnittlich 240 Mil-
liarden Euro vererbt, von 2015 bis 2020 sind es schon 317 Milliarden Eu-
ro pro Jahr. Die professionelle Planung und das Management der Ver-
mögensübertragung – das sogenannte Estate Planning – gewinnt damit 
in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Wer den Vermögensüber-
gang auf die nächste Generation im privaten wie im unternehmerischen 
Bereich nicht rechtzeitig plant, hinterlässt jede Menge Konfliktstoff bei 
den Hinterbliebenen. Mehr als ein Viertel aller Erbfälle lösen nach einer 
Untersuchung des Deutschen Forum für Erbrecht Streitigkeiten in der 
Familie aus. Insbesondere eine unzulänglich vorbereitete  Unterneh-
mensnachfolge kann fatale Folgen haben, wie das Beispiel des traditi-
onsreichen Bielefelder Gewürzherstellers Karl Ostmann zeigt. 
 
Sich mit der eigenen Endlichkeit und mit den Folgen seines Todes aus-
einanderzusetzen, ist für viele ein Tabuthema. Einer Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Allensbach zufolge haben 45 Prozent der Be-
fragten ihren letzten Willen nicht in einem Testament beziehungsweise 
Erbvertrag schriftlich fixiert oder sich überhaupt mit dem Thema aus-
einandergesetzt. Eine fehlende oder mangelhafte letztwillige Verfügung 
kann jedoch zu familiären Konflikten und unerwünschten Erbfolgen füh-
ren. Aus Nachlässigkeit landet ein hoher Anteil des Vermögens dort, wo 
es der Erblasser am wenigsten wünscht - beim Fiskus. „Um das zu 
vermeiden, sollten frühzeitig vor dem Erbfall große Vermögen durch 
beispielsweise eine vorweggenommene Erbfolge steueroptimiert über-
tragen werden“ erklärt Arndt H. Stiegeler, Mitglied des Vorstands des  
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutsch-
land). 
  
Eine fehlende oder unzureichende Nachfolgeplanung in Unternehmer-
familien verschlimmert die Lage, denn sie hat nicht nur negative Folgen 
für die Familien, sondern auch für die Unternehmenskontinuität. 
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Frühzeitige und umfassende Planung der Unterneh-
mensnachfolge 
 
Nach einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IFM) stehen 
hierzulande für 22.000 Familienunternehmen jährlich Nachfolgerege-
lungen an. Bereitet sich der Senior nicht rechtzeitig oder nur unzuläng-
lich auf den Generationenwechsel vor, kann dessen Tod schnell zu er-
heblichen finanziellen Belastungen des Unternehmens und der Hinter-
bliebenen führen. Reichen die liquiden Mittel zur Befriedigung von Erb-
schaftssteuer- oder von z.B. Pflichtteilsansprüchen nicht aus, ist die 
Existenz des Unternehmens gefährdet. So geht die Europäische Kom-
mission davon aus, dass etwa zehn Prozent aller Konkursanträge bei 
kleineren und mittleren Unternehmen auf eine schlecht geregelte Erb-
folge zurückgehen. 
 
Der Fall Ostmann 
 
Ein besonders lehrreiches Beispiel liefert der Erbfall einer maßgeben-
den Gesellschafterin der Gewürzfabrik Karl Ostmann GmbH & Co. KG. 
Nach ihrer Scheidung vom Geschäftsführer des Unternehmens endete 
auch dessen Arbeitsverhältnis. Die Gesellschafterin änderte ihr Testa-
ment zu Gunsten ihrer aus der Ehe stammenden Tochter in dem Glau-
ben, diese sei im Falle ihres Ablebens Alleinerbin und ihr Ex-Mann falle 
aus der Erbfolge heraus. Dies sollte sich jedoch als Trugschluss erwei-
sen. Auf der Fahrt in den Urlaub verunglückten Mutter und Tochter mit 
ihrem Auto. Die Mutter verstarb noch am Unfallort, ihre Tochter wenig 
später im Krankenhaus. Da die Tochter nach ihrer Mutter verstorben ist 
und diese kein Testament hinterlegt hatte, trat die gesetzliche Erbfolge 
ein. Weil die Tochter keine Kinder hatte, wurde ihr Vater Alleinerbe. 
Neben dem gesamten Vermögen erbte er auch zum Entsetzen der Fa-
milie die Gesellschaftsbeteiligung seiner ehemaligen Frau. Für die Be-
gleichung seiner Erbschaftsansprüche musste dem Unternehmen viel 
Kapital entzogen werden, am Ende musste die Familie das  Unterneh-
men veräußern. Die verheerenden Folgen wären jedoch vermeidbar 
gewesen, hätte die Gesellschafterin bei der Planung ihres Nachlasses 
alle Eventualitäten bedacht. Ihr Erbe wäre nicht bei ihrem geschiedenen 
Mann gelandet, hätte sie bestimmt, dass im Falle des Ablebens ihrer 
Tochter ohne Nachkommenschaft ihr Nachlass an ihre Mitgesellschaf-
ter beziehungsweise an deren Nachkommen geht. Vermutlich wäre das 
Unternehmen noch heute in Familienbesitz. 
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CFEP: Optimierte Planung der Vermögensübertragung 
 
Um solche fatalen Konsequenzen zu vermeiden, sollten Unternehmer 
und Vermögensinhaber frühzeitig und umfassend den Übergang pla-
nen. Ob Vermögen ungeschmälert z.B. auf die nächste Generation 
übergehen und Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen, hängt 
in hohem Maße von Entscheidungen ab, die frühzeitig getroffen werden 
müssen. Zertifizierte Stiftungs- und Nachfolgeplaner wie die Certified 
Foundation and Estate Planner (CFEP) können aufgrund ihres fundier-
ten Wissens dem Unternehmer beziehungsweise dem Vermögensinha-
ber professionell zur Seite stehen. „Estate Plannig ist Financial Plan-
ning zu Ende gedacht -  CFEP betrachten im Rahmen der Nachfolge-
planung nicht nur die rein steuerlichen und rechtlichen Implikationen der 
Vermögensübertragung, sondern planen und managen ganzheitlich und 
umfassend die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Ge-
nerationenwechsels“ so Stiegeler, CFP und CFEP. Nach einer genauen 
Analyse der Vermögensstruktur sowie der Liquiditätserfordernisse er-
stellt der CFEP unter Einbeziehung der persönlichen Ziele und Wün-
sche eine für den Vermögensinhaber individuelle Strategie zur Vermö-
gensübertragung im persönlichen wie im unternehmerischen Bereich. 
 

Über FPSB Deutschland e.V. 
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) mit 
Sitz in Frankfurt am Main ist der Zusammenschluss von rund 1.080 
Certified Financial Plannern (CFP) oder CFP-Zertifikatsträgern. Der 
FPSB Deutschland regelt auch das Zertifizierungsverfahren der Certi-
fied Foundation and Estate Planner (CFEP) als Nachlass- und Erb-
schaftsplaner in Deutschland. Die rund 260 Zertifikatsträger repräsen-
tieren aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und stets aktualisiertem 
Fachwissen höchstes Qualitätsniveau in der Finanzdienstleistungs-
branche. Als deren Standesorganisation nimmt der FPSB Deutschland 
deren Zertifizierung vor, entwickelt und überprüft die Ausbildungsregeln, 
erarbeitet die Standards für die finanzplanerische Beratung und deren 
Umsetzung und überwacht sowohl das ethische Verhalten der CFP und 
CFEP bei ihrer Berufsausübung als auch deren laufende Fort- und Wei-
terbildung. Der FPSB ist Mitglied im internationalen Netzwerk des FPSB 
Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammen-
schluss aller nationalen CFP Organisationen mit rund 126.000 CFP-
Zertifikatsträgern in 24 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter: www.fpsb.de 
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